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(2) Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung.
(3) Kommt die Gemeinde den Festlegungen der Rechtsauf

sichtsbehörde innerhalb der gesetzten Frist nicht nach, so kann 
die Rechtsaufsichtsbehörde die von ihr beanstandeten Be
schlüsse und Anordnungen aufheben und verlangen, daß ge
troffene Maßnahmen rückgängig gemacht werden.

§67
Anordnungsrecht

Erfüllt die Gemeinde die ihr gesetzlich obliegenden Pflich
ten nicht, kann die Rechtsaufsichtsbehörde anordnen, daß die 
Gemeinde innerhalb einer angemessenen Frist das Erforder
liche veranlaßt und durchführt.

§68
Ersatzvornahme

Kommt die Gemeinde einem Verlangen oder einer Anord
nung der Rechtsaufsichtsbehörde nach §§ 66, 67 nicht inner
halb der festgesetzten Frist nach, kann die Rechtsaufsichts
behörde die erforderlichen Maßnahmen an Stelle und auf 
Kosten der Gemeinde selbst durchführen oder die Durchfüh
rung einem Dritten übertragen.

§69
Rechtsmittel

Die Gemeinde kann gegen Entscheidungen der Rechtsauf
sichtsbehörde innerhalb eines Monats nach Zustellung Wider
spruch erheben. Hilft die Rechtsaufsichtsbehörde dem Wider
spruch nicht ab, so erläßt die oberste Rechtsaufsichtsbehörde 
einen Widerspruchsbescheid.

§70
Fachaufsichtsbehörden

(1) Die Zuständigkeit zur Ausübung der Fachaufsicht be
stimmt sich nach den hierfür geltenden besonderen Geset
zen.

(2) Den Fachaufsichtsbehörden steht im Rahmen ihrer Zu
ständigkeit ein Informationsrecht gemäß § 65 zu. Die Ge
meinden sollen die Fachaufsichtsbehörden rechtzeitig über 
auftretende Probleme bei der Erfüllung übertragener Auf
gaben informieren.

(3) Den Fachaufsichtsbehörden steht in den gesetzlich ge
regelten Fällen ein Weisungsrecht zu.

Zweiter Teil:
Landkreisordnung

1. Abschnitt:

Allgemeine Grundlagen

§71
Wesen der Landkreise

(1) Der Landkreis regelt und verwaltet die öffentlichen An
gelegenheiten in seinem Gebiet nach den Grundsätzen der 
kommunalen Selbstverwaltung. Er erfüllt die übergemeind
lichen Aufgaben im Rahmen der Gesetze in eigener Verant
wortung.

(2) Der Landkreis fördert die wirtschaftliche, ökologische, 
soziale und kulturelle Entwicklung seines Gebietes zum Wohle 
der Einwohner. Er unterstützt die kreisangehörigen Städte 
und Gemeinden in der Erfüllung ihrer Aufgaben und trägt zu 
einem gerechten Ausgleich ihrer Lasten bei.

(3) Der Landkreis ist Gebietskörperschaft. Das Gebiet des 
Landkreises ist zugleich das Gebiet der unteren staatlichen 
V erwal tungsb ehö rd e.

§72

Wirkungskreis
(1) Der Landkreis verwaltet in seinem Gebiet unter eigener 

Verantwortung die übergemeindlichen und die Leistungs
fähigkeit der einzelnen kreisangehörigen Städte und Gemein
den übersteigenden öffentlichen Aufgaben, soweit die Gesetze 
nichts anderes bestimmen. Die Wahrnehmung der Aufgaben 
der örtlichen Gemeinschaft durch die Gemeinden bleibt da
von unberührt. Mehrere Gemeinden können übergemeindliche 
Aufgaben auch durch Zweckverbände durchführen. Der Land
kreis beschränkt sich auf die Aufgaben, die einer einheit
lichen Versorgung und Betreuung der Einwohner des ganzen 
Kreises oder eines größeren Teils desselben dienen.

(2) Die Landkreise können mit Zustimmung der betreffen
den Gemeinden weitere gemeindliche Selbstverwaltungsaufga
ben übernehmen. Die Übernahme erfolgt auf Antrag der Ge
meinden durch Beschluß des Kreistages.

(3) Die Zustimmung zur Übernahme weiterer gemeindlicher 
Selbstverwaltungsaufgaben ist nicht erforderlich, wenn die 
Übernahme notwendig ist, um einem Bedürfnis der Kreisein
wohner in einer dem öffentlichen Wohl entsprechenden Weise 
zu genügen, und die zu übernehmende Aufgabe das Leistungs
vermögen der beteiligten Gemeinden übersteigt. In diesem 
Fall bedarf der Beschluß des Kreistages der Zweidrittelmehr
heit aller Mitglieder des Kreistages sowie der Genehmigung 
der Rechtsaufsichtsbehörde.

(4) Der Landkreis kann durch Gesetz zur Erfüllung be
stimmter öffentlicher Aufgaben verpflichtet werden. In Auf
tragsangelegenheiten unterliegen die Landkreise dem Wei
sungsrecht der zuständigen Behörden.

(5) In die Rechte des Landkreises kann nur durch Gesetz 
oder aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Rechtsvor
schriften zur Durchführung solcher Gesetze bedürfen, sofern 
sie nicht vom Ministerrat erlassen werden, der Zustimmung 
des Ministers für Regionale 'und Kommunale Angelegenheiten.

§73
Sicherung der Mittel

(1) Die Landkreise haben das Recht, eine Kreisumlage so
wie sonstige Abgaben nach Maßgabe der Gesetze zu erheben.

(2) Soweit die eigenen Einnahmen der Landkreise nicht 
ausreichen, sind dem Landkreis die zur Durchführung seiner 
eigenen und der übertragenen Aufgaben erforderlichen Mittel 
im Rahmen des übergemeindlichen Finanzausgleiches zur Ver
fügung zu stellen.

§74
Satzungsrecht

(1) Der Landkreis kann die Angelegenheiten seines eigenen 
Wirkungskreises durch Satzungen regeln, soweit Gesetze nicht 
anderes bestimmen. Bei übertragenen Aufgaben kann der 
Landkreis Satzungen nur erlassen, wenn dies im Gesetz vor
gesehen ist.

(2) Für die Satzungen der Landkreise gelten die Bestim
mungen des § 5 entsprechend.

§75
Kommunale Gemeinschaftsarbeit

Landkreise können zur gemeinsamen Erfüllung 'bestimmter 
Aufgaben Zweckverbände oder Interessengemeinschaften bil
den oder kommunale Vereinbarungen abschließen.

§76
Name und Sitz

(1) Die Landkreise führen ihre bisherigen Namen. Der 
Name eines neugebildeten Landkreises wird durch Beschluß 
des Ministerrates bestimmt. Der zuständige Minister kann 
auf Antrag eines Landkreises dessen Namen ändern.


